
Sitzungsunterlagen

Sitzung des Personal- und
Organisationsausschusses

17.07.2015



Inhaltsverzeichnis
Vorlagendokumente 3

TOP Ö  1 Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 08.05.2015 3
Vorlage  Rf. II/095/2015 3

TOP Ö  2 Stellenplan Rf. I/Vobü - Einrichtung einer neuen Zweigstelle Innenstadtbibliothek
"Hohe Mitte"

6

Vorlage  OrgA/069/2015 6
TOP Ö  3 Stellenplan - Rf. IV/ JgA-KiTa - Hauswirtschaftskräfte 10

Vorlage  OrgA/068/2015 10
TOP Ö  4 Stellenplan Rf. VI/ StE und AWi - Zusammenlegung der Ämter StE und AWi zum
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS)

14

Vorlage  OrgA/070/2015 14
Anlage_1_Neukonzeption_Rf_VI  OrgA/070/2015 18

TOP Ö  5 Änderung der Geschäftsverteilung - Zuordnung des Jugendärztlichen Dienstes
(JÄD) zum Referat IV

43

Vorlage  OrgA/071/2015 43
TOP Ö  6 Stellenplan der Stadt Fürth; Bericht des Personal-, Organisations- und
Finanzreferats

47

Vorlage  PA/328/2015 47

2



 Beschlussvorlage 

Seite 1 von 3 

Rf. II/095/2015 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Personal- und Organisationsausschuss 17.07.2015 öffentlich - Beschluss 

 
 

Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 08.05.2015 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Niederschrift der letzten Sitzung vom 08.05.2015 ist während der gesamten Sitzung 
ausgelegen. Nachdem keine Einwendungen erhoben wurden, gilt sie als genehmigt. 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Referat II 

 
 
Fürth, 06.07.2015 
 

Ö  1Ö  1
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__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Referat II 
Schönweiß, Klaus 

Telefon: 
(0911) 974-1300 
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OrgA/069/2015 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Personal- und Organisationsausschuss 17.07.2015 öffentlich - Beschluss 

 
 

Stellenplan Rf. I/Vobü - Einrichtung einer neuen Zweigstelle Innenstadtbibliothek 
"Hohe Mitte" 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

----- 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
1. In der Volksbücherei werden für die Zweigstelle „Innenstadtbibliothek – Hohe Mitte“ eine 

(Vollzeit-)Stelle Zweigstellenleitung, EGr 9 und eine 0,50-(Teilzeit-)Stelle Fachang. für 

Medien- und Informationsdienste, EGr 5 neu geschaffen. 

2. In der Volksbücherei wird für die Zweigstelle „Innenstadtbibliothek – Hohe Mitte“ eine 

(Vollzeit-)Stelle, EGr 5, Fachang. für Medien-  und Informationsdienste,  neu geschaffen; die 

Stelle erhält einen Überprüfungsvermerk mit „kw-31.12.2017“. 

3. Die 0,65-(Teilzeit-)Stelle 44101, Medienausleihe, EGr 5, entfällt. 

 
 

 
Sachverhalt: 
 
Mit Vorlage vom 02.06.2015 legte Vobü eine Konzeption zur Einrichtung einer neuen 
Zweigstelle als Innenstadtbibliothek „Hohe Mitte“ zur Beratung in den Gremien vor. Die Vorlage 
wurde im Ausschuss für Schule, Bildung und Sport am 11.06.2015 vorberaten; der Stadtrat soll 
in seiner Sitzung am 24.06.2015 endgültig darüber einen Beschluss fassen. 
 
OrgA Stellungnahme (zum Personalbedarf der Zweigstelle) 
 
Im Einzelnen ergeben sich aus der Konzeption folgende stellenplanmäßigen Auswirkungen und 
Anträge zum Stellenplan: 
 
Lfd. 
Nr. 

Einheit Stelle Funktionsbezeichnung Antrag EGr 
Kosten 
in EUR 

1 Vobü  
Zweigstellenleitung 
(Dipl.-Bibliothekar/in) 

Schaffung einer 
(Vollzeit-)Stelle 

EGr 9 63.500 

2 Vobü  
Fachangestellte/r für 
Medien- und 

Schaffung einer 
(Vollzeit-)Stelle 

EGr 5 45.200 

Ö  2Ö  2
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Informationsdienste 

3 Vobü  
Fachangestellte/r für 
Medien- und 
Informationsdienste 

Schaffung einer 
0,50-(Teilzeit-)Stelle 

EGr 5 22.600 

   Gesamtsumme   131.300 

 
Vobü geht für die neue Zweigstelle von einer Personalausstattung mit 4,50 (Vollzeit-)Stellen 
aus. Damit sollen die Aufgaben  
 

- Leitungstätigkeiten, 

- Benutzerdienste, 

- Medienbearbeitung, 

- Veranstaltungsarbeit und  

- Zielgruppenarbeit sowie folgende  

- Öffnungszeiten  
 

Bibliothek Montag Dienstag Mittwoch Donners- 
tag 

Freitag Samstag Sonntag 

Zweigstelle Hohe Mitte geschl. 11- 19 geschl. 11 - 19 11 – 18 11 – 14 geschl. 

 

abgedeckt werden. 
 
 

Personalbedarf 
Der Personalbedarf der Zweigstelle „Hohe Mitte“ ergibt sich aus den oben genannten 
Funktionsbereichen (z.B. Benutzerdienste, Medienbearbeitung, Veranstaltungs- und 
Zielgruppenarbeit). Diesen Funktionsbereichen sind unterschiedliche quantitative und 
qualitative Bemessungsgrößen zugrundezulegen. In quantitativer Hinsicht sind hier 
insbesondere die ausgeweiteten, familienfreundlichen Öffnungszeiten und die Entwicklung der 
Ausleihzahlen zu nennen. Angestrebt für diesen Standort sind 26 Öffnungsstunden und 65.000 
Entleihungen pro Jahr. Diese Zielgrößen bedeuten gegenüber des bisherigen Zweigstelle 
„Tannenstraße“ eine Verdoppelung. Qualitative Aspekte, die den Personalbedarf in der neuen 
Zweigstelle „Hohe Mitte“ bedingen, sind: die besondere Zielgruppen- und Kontaktarbeit, der 
geplante Ausbau der Zusammenarbeit mit den Kitas, die Hilfestellung für besondere 
Zielgruppen („Leichte Sprache“) sowie die Veranstaltungsarbeit. 
 
Fazit: Der beantragte Personalbedarf für die Zweigstelle „Hohe Mitte“ von 4,50 (Vollzeit-) Stellen 
ist als bedarfsgerecht anzusehen. Die vorliegende Personalbemessung auf Grundlage der von 
Vobü vorgelegten Parametern, bestätigt das Ergebnis. Es ist noch nicht genau absehbar, wie 
sich die prospektiven Besucher- und Ausleihzahlen entwickeln werden und welche 
Auswirkungen die Einführung der RFID-Technik und eine eventuelle Ausweitung  der 
Ehrenamtlichen haben werden. Aus diesem Grund wird empfohlen, eine Stelle mit einem 
Überprüfungsvermerk „kw-31.12.2017“ zu versehen.  
 
Stellenbewertung  
Die tarifliche Bewertung ist nach dem Tarifvertrag für Angestellte in Büchereien und Archiven 
vorzunehmen.  
 
Für die Zweigstellenleitung ergibt sich aufgrund der tariflichen Voraussetzung einer/eines 
Angestellten mit abgeschlossener Fachausbildung für den bibliothekarischen Dienst an 
öffentlichen Büchereien (Diplombibliothekare) mit entsprechender Tätigkeit die Eingruppierung 
in die VGr Vb. Dies ergibt eine Zurodnung zu EGr 9 TVöD.  
 
Fachangestellte für Medien-  und Informationsdienste sind tarifrechtlich mit VGr VII zu 
bewerten. Dies entspricht einer Zurodnung zu EGr 5 TVöD.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
Die neue Innenstadtbibliothek „Hohe Mitte“ soll als Ersatz für die Zweigstelle „Tannenplatz“ 
gelten. Insofern sind die beiden dort im Stellenplan abgebildeten (Vollzeit-) Stellen 
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41038, Bibl. Assistent/in, BGr A7 
41026, Bibl. Assistent/in, BGr A7 

 

der neuen Zweigstelle zuzuweisen. 
 
Vobü/AL weist daraufhin, dass vor dem Hintergrund einer Umstrukturierung des 
Aufgabenbereiches „Medienausleihe“ die 0,62-(Teilzeit-)Stelle 44101, EGr 5, entfallen kann. Die 
dabei eingesetzten Personalkostenbudgetwerte können als Kompensation herangezogen 
werden. 
 
Es ergibt sich somit folgende Erhöhungen für das Personalkostenbudget der Vobü: 
 

Maßnahme Auswirkung 
städt. Haushalt 

Schaffung einer (Vollzeit-)Stelle, Zweigstellenleitung, EGr 9 63.500 EUR 

Schaffung einer (Vollzeit-)Stelle, Fachang. für Medienarbeit, EGr 5 45.200 EUR 

Schaffung einer 0,5-(Teilzeit-)Stelle, Fachang. für Medienarbeit, EGr 5 22.600 EUR 

Transferierung der vorhandenen Stellen 41026 und 41038  --- 

Wegfall der 0,62-(Teilzeit-)Stelle, Medienausleihe, EGr 5 - 28.024 EUR 

  

Endsummen 103.276 EUR 

 
 
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein x ja Gesamtkosten Siehe Sachverhalt 
€ 

 nein x ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Organisationsamt 

 
 
Fürth, 19.06.2015 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Organisationsamt 
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OrgA/068/2015 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Personal- und Organisationsausschuss 17.07.2015 öffentlich - Beschluss 
Stadtrat 29.07.2015 öffentlich - Beschluss 

 
 

Stellenplan - Rf. IV/ JgA-KiTa - Hauswirtschaftskräfte 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

----- 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die kw-Vermerke der Stellen 51900 – 51903, Servicekräfte Hauswirtschaft, EGr 1, entfallen. 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
Mit Vfg. vom 12.01.2015 stellte JgA folgende Anträge zum Stellenplan: 

  
Lfd. Nr. Antrag 

1 Wegfall der kw-Vermerke der Servicekräfte Hauswirtschaft (Küchenhilfskraft): 
- Stelle 51 900, Beschäftigungsort Hort V 
- Stelle 51 901, Beschäftigungsort KiGa VI 
- Stelle 51 902, Beschäftigungsort KiGa XVII 
- Stelle 51 903, Beschäftigungsort KiGa IV 

 
Zur Begründung des Antrages führt das JgA aus: 
„Die vier Kräfte haben sich bewährt und zeigen eine gute Arbeitsleitung. Das Verpflegungsangebot in den 
Kitas hat sich nach einer Erprobungsphase etabliert und ein Wegfall wäre keine Option mehr. Darüber 
hinaus wurden nun die Kosten des zurückliegenden Zeitraums abgerechnet. Dabei konnte die geforderte 
Kostendeckung festgestellt werden. Die Stellen finanzieren sich insgesamt selbst durch Zuschüsse des 
JobCenters und durch die Elternbeiträge. 
Wenn auch keine Planstellen vorhanden sind, wird über diese Stellen der auf Dauer abgegebene, 
tatsächliche Bedarf abgedeckt. Für eine Befristung der Arbeitsverträge dürfte der Grund entfallen sein. 
Der Wegfall der Befristung erscheint zur sozialen Absicherung angemessen“. 
 
 
 
 

Ö  3Ö  3
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Stellungnahme OrgA hierzu: 
 
Die Stellen 51900 – 51903, Servicekraft Hauswirtschaft (Küchenhilfskraft), EGr 1 wurden mit 
Stadtratsbeschluss vom 25.05.2011 geschaffen. Die Stellen erhielten mit Blick auf die 
Entwicklung beim Projekt Bürgerarbeit eine zweijährige Befristung - ein kw-Vermerk wurde 
angebracht. 
Die Finanzierung der vier Stellen sollte durch die Umlegung der Budgetkosten (damals 4 x 
22.000 EUR) auf die Gesamtzahl aller Essenskinder der (städtischen) Einrichtungen gesichert 
werden. Der Mehraufwand pro Kind von bis zu 7 EUR monatlich über den bisherigen 
Essenspreis hinaus, wurde über die Änderung der jeweiligen Betreuungsverträge sichergestellt. 
 
Für das Kindergartenjahr 2014/2015 stellt sich die personelle Lage der hauswirtschaftlichen 
Servicekräfte in den städtischen Einrichtungen so dar, dass 25 Kräfte in 24 Einrichtungen mit 
insgesamt 671,50 Wochenstunden (das entspricht 17,22 Stellen) beschäftigt sind. Zwölf Kräfte 
werden über das Jobcenter bzw. die Beschäftigungsgesellschaft ELAN zugewiesen; ein 
Großteil (ca. 75 %) der Personalkosten werden hierbei vom Bund übernommen. 
 
In mehreren Verwaltungsvorlagen bestätigten JgA und Käm, dass die finanziellen 
Aufwendungen der Stadt Fürth für die Hauswirtschaftsservicekräfte in den Kindertagesstätten 
durch die Förderanteile des Jobcenters (Lohnkostenzuschüsse) und über Elternbeiträge 
(Verpflegungspauschalen) vollständig gedeckt werden. 
 
Da für diesen Bereich zwar eine Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut wurde, jedoch erst 
Anfang 2016 entsprechende belastbare Aussagen getroffen werden können, muss folgende 
vereinfachte Berechnung herangezogen werden: 
 
Finanzierungsgrundlage 
(durchschnittlich ermittelte Jahreswert auf der Basis mehrerer Jahre) 

Betrag 

Jahresdurchschnitt der Personalkosten für 27 Hauswirtschaftsservicekräfte 
(die zum Teil einer Förderung unterliegen) 

223.570,55 EUR 

Jahresdurchschnitt der Personalkosten für 4 Hauswirtschaftsservicekräfte 
(im Stellenplan der Stadt Fürth ausgewiesen) 

72.070,46 EUR 

Zwischenergebnis 295.641,01 EUR 

abzgl. Lohnersätze bzw. Förderung (vom JobCenter finanziert) 84.261,69 EUR 

Summe die über Elternbeiträge jährlich finanziert werden muss 211.379,32 EUR 

 
JgA führte aus, dass aus heutiger Sicht Elternbeiträge für derzeit 1.351 Essenskinder (bei 
einem Verpflegungsentgelt von 14,75 EUR) i.H.v. 220.000 EUR/ jährlich vereinnahmt werden. 
Hinzu kommt noch ein Personalkostenanteil von 4,00 EUR pro Essenskind, was einem 
Jahresbetrag von 59.000 EUR entspricht. Zusammengefasst werden ca. 279.000 EUR über 
Elternbeiträge finanziert. 
 
Die Elternbeiträge decken die Personalkosten vollständig ab. Dies wird auch durch die 
Feststellungen von Käm deutlich, die bei der Budgetabrechnung 2014 einen Budgetüberschuss 
i.H.v. 80.696,85 EUR (mit Ergebnissen ab 2013) in das Jahr 2015 übertragen hat. 
 
Auch wenn es sich bei den o.g. Berechnungsgrundlagen um Jahresdurchschnittswerte handelt, 
so muss jedoch davon ausgegangen werden, dass die im Stellenplan ausgewiesenen (Teilzeit-) 
Stellen für hauswirtschaftliche Servicekräfte über Elternbeiträge finanziert werden. 
Insofern können die bei den Stellen angebrachten kw-Vermerke entfallen. 
 
Da für den Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen eine Kosten- und 
Leistungsrechnung aufgebaut wurde und Anfang 2016 erste aussagekräftige, verwertbare und 
genaue Aussagen aus den KLR-Daten zu erwarten sind, wird dies zum Steuerungselement, 
welches über die Höhe von Elternbeiträgen und die Kostendeckung von Personaleinsatz 
entscheidet. 
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Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

 x nein  ja Gesamtkosten       € x nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Organisationsamt 

 
 
Fürth, 19.06.2015 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Organisationsamt 
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OrgA/070/2015 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Personal- und Organisationsausschuss 17.07.2015 öffentlich - Beschluss 
Stadtrat 29.07.2015 öffentlich - Beschluss 

 
 

Stellenplan Rf. VI/ StE und AWi - Zusammenlegung der Ämter StE und AWi zum 
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS) 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

Anlage 1 –       Neukonzeption im Wirtschaftsreferat 
Anlage 2 –       Stellenbewertung der Stelle 85001 – Amtsleitung 
Anlage 2.2.1 -  Dienstpostenbewertung der Stelle 85001 - Amtsleitung 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Zusammenlegung der Ämter StE und AWi zum Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 

wird ab 01.08.2015 beschlossen; das neue Amt erhält die Kurzbezeichnung „AWS“. 

 
2. Der kw-Vermerk der Stelle 80 029 wird ab 01.08.2015 vollzogen. 

 
3. Die Stelle 85001 wird nach BGr A14 (alternativ: VGr Ib,1a/EGr 14) gehoben und erhält die 

Funktionsbezeichnung „Amtsleitung“. 

 
4. Die (Teilzeit-)Stelle 80035 (EGr 5) wird in eine (Vollzeit-)Stelle umgewandelt und erhält die 

Funktionsbezeichnung „Zuarbeitung“; der kw-Vermerk entfällt. 

 
 

 
Sachverhalt: 
 
Mit Vfg. vom 20.05.2015 legte Rf. VI die Neukonzeption im Wirtschaftsreferat einschl. der 
inhaltlichen Ausgestaltung für die Zusammenlegung der Ämter StE und AWi zum (neuen) Amt 
für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS) vor (vgl. Anlage 1). 
 
 
 
 
Im Einzelnen ergeben sich aus der Konzeption folgende stellenplanmäßigen Auswirkungen und 
Anträge zum Stellenplan: 

Ö  4Ö  4
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Lfd. 
Nr. 

Stelle Bewertung/ 
Sonstige Merkmale 

Funktion Auswirkung zum  Stellenplan 

1 
 

80 029 EGr 13, VGr II,1a 
kw-Austritt 

Amtsleitung (AWi) Vollzug des kw-Vermerks  

 

2 

 
85 001 BGr A13 Sachgebietsleitung 

(StE) 

Neubewertung und Änderung 

der Funktionsbezeichnung in „Amtsleitung“ 

3 

 
 

80 035 EGr 05, VGr VII,1a 
Teilzeit 0,50 
Kw- 01.11.2015 

Zuarbeitung 
Projektbetreuung 

Es gilt der StR-Beschluss vom 02.12.2014; 
erlautet: 

Vorbehaltlich der gutachtlichen OrgA-
Stellungnahme zu der von StE 
vorzulegenden Konzeption „Einbindung von 
AWi in StE“, wird die Stelle 80035 ab 
01.01.2016 in eine (Vollzeit-)Stelle 
umgewandelt. 

 
 
zu 1) Der Wegfall der Stelle 80 029 wurde bereits mit Stadtratsbeschluss vom 21.12.2011 (im 

Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 – 2013) beschlossen. Da die Stelleninhaberin 
bereits jetzt aus dem Dienst ausgeschieden ist, kann der Vermerk nunmehr vollzogen 
werden und die Stelle endgültig entfallen. 

 
zu 2) Aufgrund der Zusammenlegung der beiden Ämter zu einem Amt, wird der Stelle 85 001 

die Leitung übertragen. Eine neu durchgeführte analytische Dienstpostenbewertung der 
Stelle (vgl. Anlage 2.1) ergibt den Stellenwert BGr A14 (entspricht VGr Ib,1a/ EGr 14). 

 
zu 3) Lt. Stadtratsbeschluss vom 02.12.2014 wird der kw-Vermerk der Stelle 80 035 zum 

Stellenplan 2016 gestrichen und die Stelle als (Vollzeit-)Stelle ausgewiesen. Dieser 
Beschluss wurde unter dem Vorbehalt einer gutachtlichen OrgA-Stellungnahme zum 
Bedarf der Stelle gefasst. Ein Abgleich der Inhalte der Stelle 80 035 mit den anderen 
Zuarbeiter-Stellen im neuen Amt (dies sind die Stellen 80038 und 85002) ergab, dass es 
zu keinen Aufgabenüberschneidungen kommen wird. Die mit dem Konzept vorgelegten 
Stellenbeschreibungen mussten jedoch zusammen mit OrgA noch neu strukturiert 
werden. Insofern kann der über die Stelle gefasste Beschluss zum Stellenplan 2016 
vorgezogen und vollzogen werden. Hierfür ist auch eine vollständige Kompensation 
gegeben, da Rf. VI die für eine vorzeitige Vollzeit-Besetzung der Stelle notwendigen Mittel 
aus dem Amtsbudget (Anm. OrgA: HHSt 7910.6381) zur Verfügung stellt (das sind ab 

01.08.2015: 9.417 EUR). 
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Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein X ja Gesamtkosten vgl. Sachverhalt €  nein x ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Organisationsamt 

 
 
Fürth, 29.06.2015 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Organisationsamt 
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OrgA/071/2015 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Personal- und Organisationsausschuss 17.07.2015 öffentlich - Beschluss 
Stadtrat 29.07.2015 öffentlich - Beschluss 

 
 

Änderung der Geschäftsverteilung - Zuordnung des Jugendärztlichen Dienstes 
(JÄD) zum Referat IV 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

----- 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der bisher dem Referat II zugeordnete Jugendärztliche Dienst (JÄD) wird ab 1.8.2015 aus dem 
Referat II ausgegliedert und dem Bereich des Referats IV zugewiesen.  
 

 
Sachverhalt: 
 
Die Aufgaben des JÄD haben keinerlei Schnittpunkte mit dem Aufgabenbereich des Rf. II oder 
den Querschnittsaufgaben der Ämter des Referats. 
 
Der Aufgabenbereich des JÄD umfasst u.a. Untersuchungen  

- zur Einschulung, 
- in Kindertagesstätten, 
- von Schülerinnen und Schülern der 5. Klassen, 
- von Schulschwänzerinnen und Schulschwänzern, 
- Impfungen in den 6. Klassen und 
- Aufklärungsarbeit.  
 

Bei näherer Betrachtung bestehen größere Schnittmengen zum Amt für Kinder, Jugendliche 
und Familien (JgA). Als Beispiele können angeführt werden: 
 

- Bei Familien aus prekären Lebensverhältnissen können sich medizinische 
Fragestellungen ergeben. Diese Familien nutzen oft die medizinische Versorgung zu 
wenig und es macht Sinn, den JÄD zu nutzen, um niederschwellig Kinder und 
Jugendliche und ihre Familien an medizinische Versorgung hinzuführen. 
 

- In der Förderrichtlinie für die Erziehungsberatung im JgA wird die Zusammenarbeit im 
multiprofessionellen Team als Qualitätsmerkmal von Erziehungsberatung gefordert. 

Ö  5Ö  5

43



Beschlussvorlage 

Seite 2 von 4 

Hierzu ist auf jeden Fall konsiliarisch ein Arzt / eine Ärztin hinzuziehen um medizinische 
Fragen angemessen berücksichtigen zu können. 

 
- Fallbearbeitungen bei Essstörungen und deren körperlichen Begleiterscheinungen von 

Jugendlichen, die zur Erziehungsberatung (EB) kommen. 
 

- Zu den Einschulungsuntersuchungen kommen manche Kinder trotz aufwendiger 
mehrmaliger Aufforderung und Recherche durch den JÄD nicht. Diese Kinder werden 
dem JgA/ Bezirkssozialdienst gemeldet, der dann in die Familie geht.  
 

- Kinder in Kindertagesstätten mit Problemen im sozial-emotionalen Bereich (z.B. 
genießen manche Kinder gar keine Erziehung), was der JÄD im Rahmen seiner 
Untersuchungen feststellt, bedürfen der Förderung. 
 

- Vernetzung mit Koki (frühe Hilfen) ist notwendig. 
 

- Wenn während der Untersuchung in den Kindertagesstätten Gewaltanwendungen 
festgestellt werden oder sexueller Missbrauch vermutet wird, muss JÄD gemeinsam mit 
dem JgA dem Verdacht nachgehen. 

 
- Eine Aufklärungsarbeit zur Vorbeugung falschen Ernährungsgewohnheiten, falscher 

oder keiner Erziehung, von Gewalt/Missbrauch in den Familien u.v.m., in die 
gemeinsame ärztliche, psychologische und sozialpädagogische Erkenntnisse einfließen, 
ist von großer Bedeutung. 

 
 
Beide Referatsleitungen (Rf. II und IV) befürworten eine Zuordnung des Jugendärztlichen 
Dienstes ab 01.08.2015 zum Rf. IV. 
 
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

 X nein  ja Gesamtkosten       € X nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Organisationsamt 

 
 
Fürth, 06.07.2015 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Organisationsamt 
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PA/328/2015 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Personal- und Organisationsausschuss 17.07.2015 öffentlich - Kenntnisnahme 

 
 

Stellenplan der Stadt Fürth; Bericht des Personal-, Organisations- und 
Finanzreferats 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

a) Stellenübersicht 
b) Auflistung – geringfügig Beschäftigte 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Keine Beschlussfassung – da Bericht 
 

 
Sachverhalt: 
 

 
Im Jahre 2012 wurde der Stellenplan der Stadt Fürth durch das RpA geprüft. Die Ergebnisse 
wurden im Prüfungsbericht vom 17.01.2013 festgehalten und dem 
Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 12.07.2013 zur Beschlussfassung 
vorgelegt. Rf. II wurde beauftragt, einen Sonderstellenplan zu erstellen und regelmäßig Bericht 
zu erstatten.  
Zum Stichtag 30.06.2015 weist der Stellenplan 95,503 unbesetzte Stellen, umgerechnet auf 
Vollzeitäquivalente (VZÄ), aus. Gründe hierfür sind z. B. laufende Stellenbesetzungsverfahren 
oder unbesetzte Stellen wegen auferlegter Wiederbesetzungssperren. Die Stellenübersicht der 
überplanmäßigen Kräfte weist zum Stichtag 30.06.2015 insgesamt 83,928 VZÄ aus. Die 
geleisteten Stunden der geringfügig Beschäftigten ergeben zusätzlich ein Volumen von       
11,79 VZÄ. Damit stehen den 95,503 unbesetzten Stellen 95,718 überplanmäßige VZÄ 
gegenüber.  
Insgesamt wurden die Vorgaben des Stellenplans (nahezu auf den Punkt) eingehalten. 
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Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

 x nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Personalamt 

 
 
Fürth, 08.07.2015 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Personalamt 
Schönweiß, Klaus 

Telefon: 
(0911) 974-1300 

 

48



Beschlussvorlage 

Seite 3 von 3 

 

49


	Vorlagendokumente
	TOP Ö  1 Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 08.05.2015
	Vorlage  Rf. II/095/2015

	TOP Ö  2 Stellenplan Rf. I/Vobü - Einrichtung einer neuen Zweigstelle Innenstadtbibliothek "Hohe Mitte"
	Vorlage  OrgA/069/2015

	TOP Ö  3 Stellenplan - Rf. IV/ JgA-KiTa - Hauswirtschaftskräfte
	Vorlage  OrgA/068/2015

	TOP Ö  4 Stellenplan Rf. VI/ StE und AWi - Zusammenlegung der Ämter StE und AWi zum Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS)
	Vorlage  OrgA/070/2015
	Anlage_1_Neukonzeption_Rf_VI  OrgA/070/2015

	TOP Ö  5 Änderung der Geschäftsverteilung - Zuordnung des Jugendärztlichen Dienstes (JÄD) zum Referat IV
	Vorlage  OrgA/071/2015

	TOP Ö  6 Stellenplan der Stadt Fürth; Bericht des Personal-, Organisations- und Finanzreferats
	Vorlage  PA/328/2015



